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EINE VERSICHERUNG GEGEN WORTBRUCH

Mr. A. P. Smith, Präsident von Smith, Bailey u. Co., Samt-
und Plüschhändler, New York, hatte Sorgen. Er ließ seinen
Associé kommen und sagte ihm:

« Sie wissen, Bailey, ich sehe den Dingen gern gerade ins
Gesicht. Mit unserem Geschäft ist etwas nicht in der Ordnung.
Der Markt ist nicht mehr aufnahmefähig, die Konkurrenz ist
sehr stark, der Absatz steht still; und wenn der Absatz nicht
zunimmt, ist bekanntlich der Moment gekommen, da er zurückgeht.

Wir müssen etwas Neues finden. Sonst...» Hier brach
er ab, und Bailey, der em Pessimist war, sah schon den Namen
der Firma auf der Konkurshste.

Smith fuhr fort:
« Wir werden exportieren müssen. Gottlob sind unsere

Spesen so gering, dass wir auf dem europäischen Markt mit-
konkurieren können. Ich weiß natürlich, Bailey, dass Sie das

Exportgeschäft nicht mögen. »

« Stimmt, ich mag es nicht, » unterbrach Bailey, « und Sie
wissen, genau so wie ich, wohin das Exportieren führt. Denken
Sie an unser Geschäft mit Bright u. Co. in London, vor dem
Krieg. Gerade so gut, wie mit diesen Leuten Geschäfte zu
machen, hätten wir unsern Samt ins Meer werfen können. Wir
hatten die größten Scherereien, um unser Geld zu bekommen :

der Samt entsprach dem Muster nicht, die Verpackung war
nicht gut genug, die Lieferung erfolgte zu spät, und was nicht
alles noch. Und warum? Weil sie, gerade als wir die Stoffe
verluden, herausfanden, dass sie von einer neuen Firma in Holland
billiger kaufen könnten. Wenn der Markt anzieht, ist jede Ware
recht, auch verschimmeltes Zeug; flaut der Markt ab, dann
nörgeln sie an allem.

« Dafür gibt es Gerichtshöfe, » bemerkte Smith.
« Gerichtshöfe? Wo? In Amerika? Ein amerikanisches

Urteil, das würde Ihnen viel nützen. Dass es in England gültig
wird, das kostet Sie zehn Jahre und zehntausend Dollars. Und
angenommen, Sie setzen ein Urteil bei einem englischen Gericht
durch : das wäre schon besser, aber denken Sie an die Ausgaben
für Anwälte und Vollmachten Freilich, wenn es irgendwo
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LINK VDKLILMIîDDIC QDQM

IVlr. ^. Lmith, Drâsident von Lmith, Zaile^ u. Do.. Zamt-
und Dlüschhändler, DlewVork, hatte LorZen. Dr liell seinen
Associe kommen und saZte ihm:

« Lie wissen, Daile^, ich sehe den DinZen Zern Zerade ins de-
siclrt. !Vlit unserem Deschält ist etwas nicht in der OrdnunZ.
Der Vlarkt ist nicht mehr auInalrmelälriZ, die Donkurrenx ist
sehr stark, der /^hsatx steht still; und wenn der ^lrsatx niclrt
xunimmt, ist hekanntlich der lVloment gekommen, da er xurück-
Feht. V^ir müssen etwas bleues binden. Lonst... » Dier hrach
er alr, und ösile^, der ein Pessimist war, salr sclron den Flamen
der Dirma aul der Dionkursliste.

Lmith luhr lort:
« V^ir werden exportieren müssen, dottlolr sind unsere

Lpesen so ZerinF, dass wir aul dem europäischen IVIarkt mit-
konkurieren können. Iclr weill natürliclr, öaile^, dass Lie das

DxportZesclrält niclrt möZen. »

« Ltimmt, iclr maZ es niclrt, » untsrlrraclr Daile^, « und Lie
wissen, Zenau so wie iclr, wolrin das Dxportieren lülrrt. Denken
Lis an unser Desclrält mit öriZlrt u. do. in Dondon, vor dem
DrìeZ. dsrade so Zut, wie mit diesen Deuten Desclrälts xu
maclren, Irätten wir unsern Lamt ins IVleer werlen können. V^ir
lratten die Zröllten Lclrerereien, um unser deld xu Dekommen:
der Lamt entspraclr dem IVluster niclrt, die Verpackung war
niclrt gut genug, die Dielerung erlolgte xu spät, und was niclrt
alles noclr. Dnd warum? V^eil sie, gerade als wir die Ltolle ver-
luden, herauslanden, dass sie von einer neuen Dirma in Idolland
hilliger Kaulen könnten. V^enn der IVIarkt anxielrt, ist jede ^Vare
reclrt, auclr versclrimmeltes ^eug; Haut der IVIarkt alr, dann
nörgeln sie an allem.

« Dalür giht es dericlrtslröls, » bemerkte Lmith.
« dericlrtslröle? XVo? In Amerika? Din amerikanisches Dr-

teil, das würde Ilrnen viel nütxen. Dass es in Dngland gültig
wird, das kostet Lie xelrn dalrre und xelrntausend Dollars. Dnd
angenommen, Lie setxen ein Drteil lrei einem englischen dericlrt
durclr: das wäre sclron lresser, alrer denken Lie an die àsgaìren
lür Anwälte und Vollmachten Dreilich, wenn es irgendwo

309



einen guten internationalen Gerichtshof gäbe, zum Beispiel auf
den Kanarischen Inseln »

« Nun, » sagte Smith, « Foster soll nachschlagen. »

Foster, ihr Rechtsanwalt, war ein junger Mann, dessen Stolz
es war, auf dem Laufenden zu sein. Er erkundigte sich und
teilte ihnen ungefähr folgendes mit:

« Es stimmt, dass es keinen internationalen Gerichtshof für
geschäftliche Dinge gibt, aber ich habe von etwas gehört, das
ihn ersetzen könnte. Das Richtigste ist, Sie fügen in Ihre
internationalen Kontrakte folgende Klausel ein: „Die abschließenden
Parteien kommen dahin überem, die Regelung aller
Meinungsverschiedenheiten, die sich aus der Auslegung oder Ausführung
dieses Kontraktes ergeben könnten, gemäß den schiedsrecht-
lichen Bestimmungen der Internationalen Handelskammer
einem Schiedsgericht zu unterbreiten."

Steht diese Klausel in Ihren Kontrakten, dann können Sie
mit Bright m London oder François in Paris oder Beletto in Mailand

oder mit wem immer und wo immer jedes Geschäft
eingehen, so viel Sie wollen. Die Internationale Handelskammer
scheint da etwas ausgeklügelt zu haben, das wirklich geht. »

« Ich verstehe, worum es sich handelt, » sagte Bailey. « Wir
willigen ein, vor den Schiedsrichter zu gehen, statt vor Gericht.
Gern. Aber wenn der andere dann nicht will und die betreffende
Klausel für null und nichtig erklärt? »

« Dann, » sagte Foster, « brauchen Sie nur den Fall darzulegen

und das Gericht wird den Mann an das Schiedsgericht
zurückverweisen. Angesichts jeder unterzeichneten
Schiedsgerichtsklausel werden die Gerichte ablehnen, den Fall zu
behandeln, und darauf bestehen, dass er vor den Schiedsrichter
kommt. »

« Aber, » bestand Bailey hartnäckig, « man sagt mir, dass es

Länder gibt, wo eine solche Klausel gesetzlich ebenso wenig
anerkannt wird, wie in Amerika, zum Beispiel Frankreich. »

« Das stimmt nicht ganz, » antwortete Foster, « im Staat New
York und in New Jersey ist sie vollkommen gültig, und sie wird
im ganzen Land gültig sein, falls die Sterlmg-Mills-Vorlage im
Kongress durchgeht. Was Frankreich betrifft, so ist sie gültig
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einen Zuten internationalen (lericbtsbol Zäbe, ^uin Beispiel aul
clen Kanariscben Inseln ...»

« I^lun, » saZte Lmitb, « Roster 8oII nacbscblaZen. »

Roster, ibr Kecbtsanwslt, war ein junZsr IVlann, clessen 3tol?
e8 war, aul clem Daulenclen ?u 8eîn. Dr erlcuncbZte sicb uncl

teilte ilinen unZeläbr lolZencles mit:
« Ds 8timmt, cla88 e8 lceinen internationalen (lericbtsbol lür

Zescbältlicbe DinZe Zibt, aber icb babe von etwa8 Zebört, cla8

ilin ersetzen Icönnte. Da8 K.cbtiZste i8t> 3ie lüZen in Iltre
internationalen Kontrakte lolZencle Klausel ein: „Die abscbliebenclen
Parteien Icommen claliin überein, clie KeZslunZ aller IVleinunZs-
verscbieclenbeiten, clie sicb au8 cler /XusleZunZ ocler /XuslübrunZ
clie8e8 Kontralctes erZeben Icönnten, Zerr all clen scbieclsrccbt-
liclien DestimmunZen cler Internationalen blanclelslcammer
einem LcbieclsZericbt ^u unterbreiten."

stellt clie8e Klausel in lbren Kontralcten, clann Icönnen Die
mit LriZbt in Donclon ocler Dran^ois in?aris ocler Leletto in lVlai-
lancl ocler mit wem immer uncl wo immer secies (lescbält ein-
Zeben, 80 viel Die wollen. Die Internationale blanclelslcammer
8clieint cla etwa8 ausZelilUZelt ?u balzen, cla8 wirlclcb Zelit. »

« leb versiebe, worum e8 8Ìcb banclelt, » 8aZte öaile^. « V^ir
williZen ein, vor clen Dcbieclsricbter ^u Zeben, statt vor (lericbt.
(lern. ^Xber wenn cler anclere clann nicbt will uncl clie betrellencle
Klausel lür null uncl niebtiZ erlclärt? »

« Dann, » saZte Doster, « braueben Die nur clen ball clar?u-
leZen uncl clas (lericbt wircl clen IVlann an clas DcbieclsZericbt
Zurückverweisen. ^nZesicbts jecler unterxeicbneten Dcbiecls-
Zericbtslclausel werclen clie (leriebte abiebnen, clen Dall ?u be-
bancleln, uncl claraul besteben, class er vor clen Dcbieclsricbter
lcommt. »

« /Xber, » bestancl öaile^ bartnäclciZ, « man saZt mir, class es

Däncler Zibt, wo eine solebs Klausel Zesàl'cb ebenso weniZ an-
erlcannt wircl, wie in /^merilca, ?um Beispiel Dranbreicb. »

« Das stimmt nicbt Zan?, » antwortete Doster, « im Dtaat l^Iew
Vorlc uncl in ^ew ^erse^ ist sie volllcommen ZültiZ, uncl sie wircl
im Zangen Dancl ZültiZ sein, lalls clie 3terbnZ-IVlilIs-VorIaZe im
KonZress clurcbZebt. V^as Dranlcreicb betrillt, so ist sie ZültiZ
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in jedem außerhalb des Landes abgeschlossenen Kontrakt, und
wird künftig uneingeschränkt gültig sein, weil Frankreich ein
Völkerbundsprotokoll unterzeichnet hat, das die volle Rechtskraft

von Schiedsgerichtsklauseln in allen internationalen
Kontrakten gewährleistet. »

Worauf Smith, als guter Demokrat, dem Völkerbund innerlich

Treue schwur, während Bailey, dessen Partei die Republikaner

waren, aber das ist wieder eine andere Geschichte.

Das nicht ganz Unerwartete geschah.
Smith, Bailey u. Co. übernahmen einen großen Auftrag von

der Firma François in Paris. In den Kontrakt setzten sie die
von Foster vorgeschlagene Formel ein und erwähnten sie in ihrer
Korrespondenz. Gleichzeitig mit ihren Lieferungen erfolgte ein
Preissturz auf dem Markt. Natürlich wollte François kneifen,
und wenn man das will, findet man immer einen Weg. Der
Käufer beschwerte sich über die Qualität des Samts, erklärte,
gewisse Stücke hätten während der Seefahrt Schaden gelitten,
klagte über zu späte Lieferung — kurz und gut, er weigerte sich,
einen Betrag von rund 5000 Dollars, den er den Verkäufern
schuldete, zu zahlen.

Daraufhin schrieben Smith, Bailey u. Co. an die amerikanische

Abteilung der Internationalen Handelskammer in Washington,

legten den Fall vor und verlangten schiedsrechtliche
Erledigung. Das Washingtoner Amt setzte den Schiedsgerichtshof
der Internationalen Handelskammer sofort in Kenntnis davon.
Der Gerichtshof, vielmehr sein ausführendes Komitee, hielt eine
Sitzung ab und benachrichtigte François durch die französische
Sektion, dass die New Yorker Firma einen Schiedsspruch
verlange.

M. François war nicht gerade sehr erfreut, als er diese
Mitteilung erhielt, und hätte sie am liebsten in den Papierkorb
geworfen. Er besann sich eines Besseren und ließ semen Anwalt
kommen. Seme Stimmung wurde nicht rosiger, als dieser ihm
sagte :

« Sie können gar nichts tun, M. François. Sie haben den
Kontrakt mit der Klausel darin unterzeichnet und so sitzen Sie
fest. Sie werden Ihren Namen unter die Ihnen zugesandte Vor-
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in jedem aullerlralk lies Rancies abgeschlossenen Xontrakt, und
wird künltig uneingeschränkt gültig sein, weil Frankreich ein
Völkerhundsprotokoll unterzeichnet hat, das die volle Xeclrts-
kralt von Lclriedsgericlrtsklauseln in allen internationalen Xon-
irakien gewährleistet. »

V^oraul Lmith, al8 guter Demokrat, dein Völkerhund inner-
lich d"reue schwur, wälrrend Laile^, de88en?artei die Xepuhli-
kaner waren, aber da8 Ì8t wieder eine andere (beschichte.

Da8 nicht gan? Unerwartete geschah.
Lmith, Laile^ u. Lo. übernahmen einen groben /^ultrag von

der Kmirra ?ran^ors in?aris. In den Xontrakt setzten 8Ìe die
von Roster vorgeschlagene Formel ein und erwähnten 8Ìe in ihrer
Korrespondenz. (bleichzeitig mit ihren Dielerungen erlolgte ein
Preissturz aul dem lVlarkt. blatürlich wollte bran^ois kneilen,
und wenn man da8 will, lindet man immer einen ^Veg. Der
Xäuler beschwerte sich über die Dualität des Lamts, erklärte,
gewisse Ltücke hätten wälrrend der Leelalrrt Lcbaden gelitten,
klagte über zu späte Dielerung — kurz und gut, er weigerte sich,
einen Letrag von rund 5900 Dollars, den er den Verkäulern
8clruldete, zu zahlen.

Daraulhin schrieben Lmith, öaile^ u. Lo. an die atnerikam-
sche /Abteilung der Internationalen Handelskammer in washing-
ton, legten den Dali vor und verlangten schiedsrechtliche Dr-
ledigung. Das Washingtoner ^mt setzte den Lclnedsgericbtsbol
der Internationalen Handelskammer solort in Kenntnis davon.
Der (berichtshol, vielmehr sein auslührendes Komitee, hielt eine
Litzung al> und benachrichtigte Dran^ois durcir die lranzösische
Lektion, dass die l^ewVorker Dirma einen Lchiedsspruch ver-
lange.

VI. Dran^ois war niclrt gerade selrr erlreut, als er diese
^Mitteilung erlrielt, und Irätts sie am liebsten in denDapierkorb ge-
worlen. Dr lresann siclr eines besseren und lieb seinen Anwalt
kommen. Leine Ltirnmung wurde niclrt rosiger, als dieser ilrm
sagte:

« Lie können gar niclrts tun, IVl. Dran^ois. Lie Iraker, den
Xontrakt mit der Klausel darin unterzeichnet und so sitzen Lie
lest. Lie werden Ilrren Flamen unter die Ilrnen Zugesandte Vor-
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läge setzen müssen und genötigt sein, vor einem Schiedsgericht
zu erscheinen. Aber Sie haben ja nichts zu befürchten. Das
Gericht ist in Paris und ich wette, es wird ein französischer Schiedsrichter,

ein Pariser Samthändler, gewählt. »

« Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee, von einem
Konkurrenten abgeurteilt zu werden, sehr angenehm ist, » sagte
François. « Lieber wäre mir ein Unbekannter. »

Es stellte sich dann heraus, dass sein Anwalt schlecht
unterrichtet war.

Das Schiedsgericht hatte unterdessen einen Schiedsrichter
ernannt, aber es war weder ein Franzose noch ein Amerikaner;
es war ein Niederländer, d. h. er stand dem Streit unbeteiligt
gegenüber. Und es war sehr leicht, ihn zu finden, weil das
Gericht die niederländische Sektion der Internationalen Handelskammer

— eine von neunzehn nationalen Sektionen, deren jede
aus den bedeutendsten Industrie-, Handels- und Finanzgesellschaften,

-firmen und -persönlichkeiten ihres Landes besteht —,
weil also das Gericht die niederländische Sektion ersucht hatte,
den Namen von Schiedsrichtern anzugeben, die in Samt- und
Plüschangelegenheiten kompetent wären. Die niederländische
Sektion nannte Herrn Van Dören, den Präsidenten einer der
größten Handelskammern Hollands, einen sehr bekannten Kaufmann

und Sachverständigen dieser Branche. Herr Van Dören
war bereit, Schiedsrichter zu sein, er erklärte, keine Bezahlung
anzunehmen, doch würde er sich seine persönlichen Kosten
durch die verlierende Partei vergüten lassen.

So unterzeichneten Smith, Barley u. Co. wenige Tage später
ein rechtsgültiges Kompromissformular, das ihren Streit mit
François, Paris, darlegte, Herrn Van Dören als Schiedsrichter
bezeichnete und festsetzte, das Verfahren müsse in Paris
durchgeführt werden. Uber welch letztere Bedingung Bailey außer sich
geriet; er ließ sich's auch nicht nehmen, das Foster zu sagen.

« Warum in aller Welt bestehen Sie darauf, die Untersuchung
in Paris zu machen? Der Schiedsrichter hätte die Waren gerade
so gut in Holland besichtigen können, das Prinzip der Neutralität

wäre besser gewahrt worden, und diese Ausflüge von Holland
nach Paris verteuern die Sache. »
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laZe setzen müssen und ZenötiZt sein, vor einem ZclnedsZericht
Tu erscheinen, ^ster Zie hahen ja nichts Tu helürchten. Das (le-
richt ist in?aris und ich wette, es wird ein lranTösischer Lchieds-
richter, ein pariser Zamtliändler, gewählt. »

« Ich harm nicht hehaupten, dass mir die Idee, von einem
Konkurrenten ahZeurteilt Tu werden, sehr anZenehm ist, » ssZte
hranc^ois. « Dieher wäre mir ein Dnhelcannter. »

his stellte sich dann heraus, dass sein Anwalt schlecht unter-
richtet war.

Das ZchiedsFericht hatte unterdessen einen Schiedsrichter
ernannt, aher es war weder ein hranTose noch ein ^merihaner;
es war ein Niederländer, d. h. er stand dem Ltreit unheteiliZt
ZeZsnüher. Dnd es war sehr leicht, ihn Tu linden, weil das
(Bericht die niederländische Zehtion der Internationalen Idandels-
Hammer — eine von neunzehn nationalen Zehtionen, deren jede
aus den hedeutendsten Industrie-, HIandels- und hinanTFesell-
schalten, -lirmen und -psrsönlichheiten ihres Dandes hestelrt —,
weil also das (Bericht die niederländische Lelction ersucht hatte,
den Flamen von Schiedsrichtern anTUZehsn, die in Lamt- und
hlüschanZsleZenheiten kompetent wären. Die niederländische
Lelition nannte Iderrn Van Doren, den Präsidenten einer der
Frösten Idandelshammern Idollands, einen sehr helcannten lvaul-
mann und LachverständiZen dieser Branche, lderr Van Doren
war hereit, Schiedsrichter Tu sein, er erldärte, Heine öeTahiunZ
anTunehmen, doch würde er sich seine persönlichen kosten
durch die verlierende harte! vergüten lassen.

3o unterzeichneten Zmith, ösrle^ u. Lo. weniZs d"aZe später
ein rechtsZültiZes Kiompromisslormular, das ihren Ltreit mit
hran^ois, haris, darleZte, Iderrn Van Doren als Zclnedsrichtsr
heTeichnete und lsstsetTte, das Verjähren müsse in haris durch-
Zelührt werden. Dster welch letztere LedinZunZ öaile^ auster sich
Zeriet- er liest sich's auch nicht nehmen, das Hostsr Tu saZen.

« ^Varum in aller V^elt hestehen Zie daraul, die DntersuchunZ
in haris Tu machen? Der Schiedsrichter hätte die V^aren Zerade
so gut in Idolland hesiclrtiZen hönnen, das?rin?ip der Ideutrali-
tät wäre hssser gewahrt worden, und diese ^usllüZe von Idolland
nach?aris verteuern die Zache. »
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Foster fiel die Antwort leicht. « Alles, oder fast alles hat einen
Grund. Das Schiedsgericht wusste, was es tat, als es Paris
vorschlug. Betrachten Sie die Sache einmal so : Wie immer das Urteil

ausfällt, schließlich wird nur eine der beiden Parteien der
anderen etwas zahlen müssen. Diese Partei ist der Franzose, weil
er Ihnen fünftausend Dollars schuldet. Weigert er sich, dem Urteil

Folge zu leisten, so kann man zwecks gesetzlicher Vollstrek-
kung nur an ein französisches Gericht appellieren. Nun wird es
entschieden leichter sein, einem schiedsgerichtlichen Entscheid,
der in Frankreich gemäß französischem Recht gefällt wurde, in
Frankreich Rechtskraft zu erwirken, auch wenn der Richter ein
niederländischer Bürger ist —, als einem niederländischen
Entscheid gemäß niederländischen Gesetzen. Und das ist der Grund,
warum Herr Van Dören seine Reise zwischen Holland und Paris
auf Kosten der verlierenden Partei machen wird. Es lohnt sich
wirklich. »

Nach dieser kleinen Rede brummte Bailey etwas — wie
gewöhnlich, wenn er überzeugt war.

Zwei Monate später erhielt die amerikanische Firma eine
Kopie von Van Dörens Entscheid. Es schien, dass François
einigen Grund hatte, sich über die Qualität der Verpackung und
über den Lieferungstermin zu beschweren, da er zur Zahlung
von nur 3500 von den geschuldeten 5000 Dollar verurteilt war.
Er musste außerdem noch rund sechzig Dollar Gerichtskosten
bestreiten.

« Glauben Sie, dass er jemals zahlen wird?» fragte Bailey
ungläubig, und war im Grund sehr überrascht, zu hören, dass die
Angelegenheit so rasch und mit so geringen Kosten erledigt
worden war.

Eine Woche später sandte François den Check an Smith,
Bailey u. Co. Er hatte es nicht der Mühe wert gefunden, die
französischen Gerichte um ihre Hilfe anzugehen. Tatsächlich
wurde das Urteil ja durch die französische Sektion der
Internationalen Handelskammer übermittelt, und er wollte nicht gern
das Missfallen von M. Clémentel, dem Fmanzmmister, von
M. Pascahs, früherem Präsidenten der Pariser Handelskammer,
und M. Godet, Sekretär des Organisationskomitees der Pariser
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Roster kiel clie Antwort leiclit. « /Viles, ocler kast alles bat einen
Druncl. Das Lcliieclsgericlit wusste, was es tat, als es?sris vor-
sclilug. Detracìiten Lie clie Lacke einmal so: We immer clas Dr-
teil auskâllt, scblielllicli wircl nur eine cler beiclen Darteien cler
ancleren etwas ^alilen müssen. DieseDartei ist cler Dran^ose, weil
er Ilmen lünltausencl Dollars scliulclet. weigert er siel», clem Dr-
teil Dolge ^u leisten, so Icann man Zwecks geset^Iicker Vollstrek-
kung nur an ein lran^ösiscües (lericlit appellieren. I^lun wirc! es
entsclueclen leicliter sein, einem scliieclsgericlitliclien Dntsclieicl,
cler in Drankreicli gemäb kran?ösiscliem Deckt gekällt wurcle, in
Drankreicli Declitskrakt ?u erwirlcen, aucli wenn cler Dicliter ein
nieclerlänclisclier Dürger ist als einem nieclerlänclisclien Dnt-
selreicl gemäll nieclerlänclisclien Deset^en. Dncl clas ist clerDruncl,
warum Dlerr Van Doren seine Deise -wisclien Dollancl unclDaris
aul Kosten cler verlierenclenDartei macken wircl. Ds lolint sicli
wirklicli. »

black clieser kleinen Decle krümmte Daile^ etwas — wie ge-
wölinlicli, wenn er überzeugt war.

^lwei IVlonate später erliielt clie amerikaniscks Dirma eine
Kopie von Van Dorens Dntsckeicl. Ds scliien, class Dran^ois
einigen Druncl katte, sicli ül>er clie Dualität cler Verpackung uncl
über clen Diekerungstermin ?u l>escliweren, cla er ^ur ^aklung
von nur 3599 von clen gescliulcleten 5990 Dollar verurteilt war.
Dr musste aukerclem nocli runcl seck^ig Dollar Dericktskosten
liestreiten.

« DIauken Lie, class er jemals ?aklen wircl?» kragte Daile^ un-
gläubig, uncl war im Druncl sekr ül>errasclit, ?u liören, class clie

/Vngelegenkeit so rascli uncl mit so geringen Kosten erlecligt
worclen war.

Dine >Vocbe später sanclte Dran^ois clen Dkeck an Lmitk,
Daile^ u. Do. Dr liatte es niclit cler lVlülis wert gekunclen, clie
kranxösisclien Derickte um ilire Dilke anzugeben. ^katsäckkck
wurcle clas Drteil ja clurcli clie krsnziösiscke Lektion cler lnter-
nationalen llanclelskammer übermittelt, uncl er wollte niclit gern
clas IVlisskallen von IVl. DIementel, clem Dmanxmmister, von
IVl. Dascalis, krükerem Dräsiclenten cler Dariser Danclelskammer,
uncl IVl. Doclet, Lskretär cles Drganisationskomitees cler Dariser
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Ausstellung, erregen, die alle drei eifrige Mitglieder der französischen

Sektion sind.
Ein moralischer Druck hatte genügt, ihn dazu zu bringen,

dem Urteil willig Folge zu leisten, und er hatte sofort ohne
Widerspruch gezahlt, vielleicht m der Uberzeugung, dass der Fall
letzten Endes nicht gar so ungerecht entschieden worden war.

All das ist nur eine Geschichte, aber eine Geschichte mit
einer Moral. Es ist eine sehr vereinfachte Zusammenfassung der
Erfahrung aus neunundsiebzig internationalen Streitfällen, die
der Internationalen Handelskammer vorgelegt worden sind.
Ich habe diesen Umweg gemacht, um den Kaufleuten die Vorteile

des schiedsgerichtlichen Verfahrens der Internationalen
Handelskammer zu erklären, und die Moral meiner Geschichte
lautet: Sobald die Schiedsgerichtsklausel von vornherein in
allen Kontrakten stehen wird, wird das schiedsgerichtliche
Verfahren überall üblich sein. Diese Klausel stellt eine
Versicherung gegen Wortbruch und eine Gewähr gegen Zeit- und
Geldverlust durch Prozesse dar. Alle soliden Firmen sind
es sich selbst schuldig, diese Klausel in ihre internationalen
Kontrakte aufzunehmen.

WILLIS H. BOOTH
Präsident der Internationalen Handelskammer,

Vizepräsident der Guaranty Trust Company New York
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Ausstellung, erregen, clie alle clrei eifrige lVIitgliecler cler franko-
sischen 3elction sincl.

Din moralischer Druclc hatte genügt, ihn cla^u Tu bringen,
clein Urteil willig Dolge ?u leisten, uncl er hatte sofort ohne ^Vi-
clerspruch gezahlt, vielleicht in cler Dherxeugung, class cler hall
letzten Ancles nicht gar so ungerecht entsclüeclen worclen war.

/cil clas ist nur eine (beschichte, aher eine (beschichte mit
einer IVloral. his ist eine sehr vereinlachte Zusammenfassung cler

lbrlahrung aus neununclsieh^ig internationalen Streitfällen, clie
cler Internationalen llanclelslcammer vorgelegt worclen sincl.
Ich hahe cliesen Dmweg geir acht, um clen Kaufleuten clie Vorteile

cles schieclsgerichtlichen Verfahrens cler Internationalen
hlanclelslcammer xu erlclären, uncl clie IVloral meiner desclnchte
lautet: Zohalcl clie Zchieclsgerichtslclausel von vornherein m
allen Kontrakten stehen wircl, wircl clas schieclsgerichtliche
Verfahren üherall ühlich sein. Diese Klausel stellt eine
Versicherung gegen ^Vorthruch uncl eine (bewähr gegen ^eit- uncl
(belclverlust clurch ?ro^esse clar. ^Vlle soliclen Firmen sincl
es sich seihst schulclig, cliese Klausel in ihre internationalen
Kontrakts aufzunehmen.

tt. L001«
?rä8ident der Internationalen Idande^Icainmer,

Vi^epràident der dusrant^ ^ru8t Loinpan^ I^Ievv Vorlc
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